
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1994/11/8 11Os143/94,
14Os108/95 (14Os109/95)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1994

Norm

FinStrG §21 Abs3

Rechtssatz

Bedacht genommen werden kann nur auf inländische Vorverurteilungen. Dies ergibt sich schlüssig aus dem Wortlaut

des § 21 Abs 3 FinStrG, weil eine im Ausland und damit zum Nachteil eines fremden Staates begangene

Abgabenhinterziehung nicht Gegenstand eines inländischen Finanzstrafverfahrens sein kann.
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